
 

Landratsamt Wartburgkreis Bad Salzungen, 16.02.2017 
Dezernat II 
 
 

Informationsvorlage 
- Eilentscheidung – 

 0484/2017 
 
 

Betreff:  Eilentscheidung gemäß § 108 ThürKO; 
hier: Überplanmäßige Ausgabe in der HHSt. 12000.57100 - 
Sofortmaßnahmen f. Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten 
(Zweckausg. Kom. Umweltverw.) 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin Sitzungsart Zuständigkeit 
 Kreistag 15.03.2017 öffentlich Kenntnisnahme 

 
 

Hiermit wird über die nachfolgende Eilentscheidung des Landrates informiert. 
Datum der Eilentscheidung:  10.02.2017 
 
 

Entscheidungstext: 
 
Der Landrat genehmigt, im Rahmen seines Eilentscheidungsrechtes nach § 108 ThürKO, in 
der Haushaltsstelle 12000.57100 (Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Labor-
kosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)) eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
204.800,00 €. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgabe erfolgt, durch Mehreinnahmen in 
gleicher Höhe, in der Haushaltsstelle 12000.16110 (Erstattungen des Landes (Zweckausg. 
Kom. Umweltverw.).  
 
 

Begründung: 
 
Darstellung des laufenden Haushaltsansatzes: 
In der Haushaltsstelle 12000.57100 (Sofortmaßnahmen für Altlasten u. Bodenschutz, Labor-
kosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)) sind für die Finanzierung der laufenden Grundwas-
sersanierung auf dem Gelände der ehemaligen Kettenfabrik Barchfeld 80.000 € veran-
schlagt. 
 
Erläuterung des Mehrbedarfs: 
 
Mit Schreiben vom 01.12.2016 wurden dem Wartburgkreis zur Erstellung eines behördlichen 
Sanierungsplanes für das Gelände der ehemaligen Kettenfabrik Barchfeld seitens des Thü-
ringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN) Mittel gemäß § 34 
ThürLHO in Höhe von 204.786,83 € zugewiesen. Mit E – Mail vom 03.02.2017 wurde dem 
Umweltamt seitens des TMUEN das Auszahlungsprocedere der zugewiesenen Mittel mitge-
teilt. Demnach sind die Mittel formlos beim TMUEN über das TLVwA zur Auszahlung abzuru-
fen. Dabei dürfen die Mittel nicht eher angefordert werden, als sie innerhalb von zwei Mona-
ten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen benötigt werden. Die Anforderung jedes  Teil-
betrages muss zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderliche Angaben enthalten. Die Mittel-
verwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwendungszwecks nach-
zuweisen. Alternativ können die erforderlichen Mittel auch nach Erhalt der jeweiligen Rech-
nung zur Erstattung beim TMUEN über das TLVwA eingereicht werden. In jedem Fall muss 
der Landkreis die Rechnungen aus der Haushaltsstelle 12000.57100 (Sofortmaßnahmen für 
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Altlasten u. Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)) vorfinanzieren, um 
sie nach Abrechnung gegenüber dem Land in der Haushaltsstelle 12000.16110 (Erstattun-
gen des Landes (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)) wieder zu vereinnahmen. 
Das Umweltamt erstellt derzeit die Vergabeunterlagen. Um die haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen für die beschränkte Vergabe zu schaffen, müssen die Haushaltsansätze der be-
troffenen Haushaltsstellen entsprechend angepasst werden. 
 
Darlegung der sachlichen und zeitlichen Unabweisbarkeit: 
 
Die Erstellung der behördlichen Sanierungsplanung dient dem Zweck, bis spätestens Mitte 
2017 eine Kostenschätzung für eine Gesamtsanierung der Altlast der ehemaligen Kettenfab-
rik. Barchfeld zu ermitteln.  
Die geschätzte Summe soll seitens des Landes Thüringen in den Doppelhaushalt 2018/2019 
aufgenommen werden, was jedoch nur bei fristgerechter Nennung bis zum 30.06.2017 erfol-
gen kann. Um die Aufnahme der Kosten einer Gesamtsanierung der Altlast in den Haushalt 
des Landes zu ermöglichen, muss die beschränkte Vergabe schnellstmöglich in die Wege 
geleitet werden. Die überplanmäßige Ausgabe ist damit sachlich und zeitlich unabweisbar. 
 
Erläuterungen zu/r deckenden Haushaltstelle/n: 
 
Die Mehrausgabe in der Haushaltsstelle 12000.57100 (Sofortmaßnahmen für Altlasten u. 
Bodenschutz, Laborkosten (Zweckausg. Kom. Umweltverw.)) kann durch Mehreinnahmen, in 
gleicher Höhe, in der Haushaltsstelle 12000.16110 (Erstattungen des Landes (Zweckausg. 
Kom. Umweltverw.)) gemäß Mittelzuweisung des TMUEN vom 01.12.2016 gedeckt werden. 
Der Haushaltsansatz in der Haushaltsstelle 12000.16110 beträgt 80.000,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Krebs      gez. Schilling 
Landrat      Erster Kreisbeigeordneter 
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